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B. Gesetzgeber! Die häufig»» Petitionen von Muni-
zipaliràtcn, Gemèintskammcrn und einzelnen Bürgern,
so wie auch mehrere Botschaften der Vollziehung, in

denen entweder über emzelne Vorschriften des Gestzes

vom l;. Hornmig >7?9 über die Bürgerrechte, und des

Gesetzes vom 15. Hornmig über die Organisation und

Attributionen der Wnnizipalttälen und Gemcindskam-

mer» Bemerkungen gemacht, oder Mangel gefunden,

oder um Erläuterung des einen oder andern 'Artikels ange,

sucht wurde, veranlaßten den gesetzgebenden Nach den

Sept. -so--, eine eigene Commißion zu ernennen,

mit dem 'Auftrag die eingelangten Petitionen und Bot.
schaften zu untersuchen, und über die Revision dieser G e,

setze dem Rath Vorschläge zu thun.

In Erfüllung dieses Auftrags unterwarf Eure Com-

mißion die ihr sowohl damals als seither zugestellten

Schriften, einer reiffen Prüfung, nuterredelc sich :ml
den Ministern der Justiz und des Innern über die in ih-
rcn Administrationskreis fallenden Gegenstände, und

wandte sich endlich an eine ziemliche Anzahl Munizipa-
litätcn und Gemeindskammern aus verschiedenen Gegen-

den von Helvetic«, um über die ihnen allsällig aufgefalle-

neu Mängel des Munizipalitätsgesetzes Erkundignng ein-

zuziehen; eine Maßnahme die der Commißion sehr viel

Licht vcrschafte, da diese Behörden ss wie auch verschie.

dcne einzelne Bürger die in denselben angestellt waren,
mit lobcnswerlhem und von der Commißion mit Dank
anerkanntem Eifer, ihre gemachten Erfahrungen und die

auf solche sich gründenden Bemerkungen und Vorschläge
derselben mittheilten.

Mit diesen Hilfsmitteln versehen, schritt nun Eure
Coinmißioo zu der Berathung über den eigentliche» Ge«

genstand ihres Auftrags, und sie hat gegenwärtig die Ehre,
Ihnen B- Gesetzgeber das Resultat ihrer Arbeit in einem

Berichte vorzulegen, dessen vielleicht ermüdende Weiliäu-
figkeit sowohl in der Wichtigkeit der Sache, als aber in
dem Umstände sich findet, und daß er über eine Anzahl
von circa zo verschiedene Bittschriften sich erstreike

Die eingelangten Eintragen, Rügen und Bemerkungen
haben zum Gegenstand erstlich denjenigen Theil der Allri-
dntionen der Munizipaiitäten welche entweder aus der

nichistreitigen Gerichtsbarkeit abfließen, oder die vor-
numdschaftliche Polizey, oder endlich ihre Gewalt bey

Polizeyvcrgehen betreffen.

Zweytens : Die Verantwortlichkeit der Munizipalitä-
ten der Gemeindskammern und ihrer Constituenten der

Generalversammlung sowohl überhaupt als insbesondere,

in Absicht auf die Verwaltung der Orts- der Armen-
und Burgergüttr insbesondere.

Drittens: Und vorzüglich das Verhältniß der Muni,
zivaiitälen und Gemeindskammern, oder der Einwohner-
schaft und Gemcindsgenossenschaft zu einander, in Ab»

ficht auf die Mittel z» Bestreitung der Ausgaben der
Ortspolizew.

I.
a)' In Rücksicht ans den ersten Theil tes ersten Haupt.

Gegenstandes, liegt die Veranlassung zu allen darüber
eingelangten Begehren indem Art. 57 des Gesetzes vom

1;. Horn.
Durch diesen Artikel wird ein Unterschied i» dem

Befugnissen der verschiedenen Munizipaiitäten cinge-'

fuhrt, massm derselbe nur den Munizipalitätcn degeni.

gen Gegenden, wo nach den noch gellenden Civitgesetz-'n

gewisse Attributionen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit
den ehmaligen Untcrgerichten und Stadträthen zukamen,'
diese Attributionen übertrug, hingegen die Muuizipaiita-
te» aller übrigen Gegenden die nicht unter diese Caisse.-

gorie gehörten, davon ausschloß, und diese Verrichtungen-
implicite den gerichtlichen Behörden zusprach.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltigkeiten.:.
Der Regierungs-Stalthalter des Cautons

Thnrgau, im alle Bürger des Cantons,
und besonders an die künftigen Wahlmäu-'
uer und Diftrittsdeputtcrtt.

Bürgers
Die durch das Gesetz vom 15. Juni ftstgestzlew

Tage, an denen die B e; i r kâ w ah l m ä n n er und
die Deputierten zur C a n l 0 n s t a g sa tz u n g>

erwählt werden sollen, rücken heran; — jenes Geietzs
ist bereits öffentlich bekannt gewacht, und die dahin die-',
nenden Instruktionen befinden sich in Handen der de--

treffenden Beamten.
Wichtig ist die Compctenz, welche das Gesetz'

den Wählenden einräumt; — von ihren W a h-
len hängt unser Glück ode? Unglück ab — mid'
je nachdem solche ausfallen, wird das Schicksal!
unsers Va t e rl a n d ö, mithin auch unstrs b ü r g>c r.-
lichen Zustands, besser oder schlimmer...-
Dieses, oder jenes zu bcwürken, lirgr besonders'
in den Händen der Diskriktsdeputierten". denn'
diese ernennen nicht nur die D e pu tier t-c n zur N-a--



t i o n a d j e t, sondern werden auch unsere künftige

C au t o n s v er fa ssu n g ausarbeiten, und die

B c a m r c n welche diese federn wird, wählen.
In diesem entscheidenden Augenblick strengen ehr-

geitzigc, intrigante, kleinherzige, nur sich und ihr In-
t>.reffe liebende Menschen alle ihre S ch l i eh e und

Kräfte an, um die Wahlen nach ihren Absichten zu

lenken; — gelingt es ihnen — dann, weine mein

Vaterland! — du, unschuldige Nachkommen-
sch aft, wiest einst auch weinen, und den Stiftern
deines Unglücks fluchen....

Bürger! in deren Hände es gelegt wird, die

Wahlen zu bestimmen, vrreinigt Euch jene eigen-

nützigcn Absichten zu zernichten; — arbeitet mit Muth
jeder Cabale entgegen, — seyd gerad und unbestechlich;

faßt das Wohl des Vaterlandes im Gan-
zen, und das W o h l EuersCantons im b c-

sondern, ins Auge, und befördert folches mit E n t-

sch lofscn h eit ; — Ihr befördert dadurch Euer
Glück und das Glück Eurer Kinder....

Verachletsie, icne Se ld st sü ch ti g c n und

sch! ießt sie von Euren Wahlen aus,—?,
welche nicht das Vaterland» nicht ihre M i t bür-
g er, sondern nur sich selbst lieben; — die nur
aus Ehrgeitz, oder Interesse, oder u m Gc-
walt auszuüben, Aemter zu erhäschen trach.

ten. — I e d cr, der sich hinzudrängt, — jeder, der

ans diese oder jene Weist ein Amt zu erschleichen oder zu

erkaufen sich müht, sey Euch verdächtig, er sucht nur
sein Privatglück ans Kosten dcS Ganzen zu gründen,—
hat er dieses erreicht, dann spottet er Euer

Verachtet sie, und schließt sie von Euren
Wahlen aus, jene Schwächlinge, ohne

Schlstständigkcit, ohne Grundsätze, ohne Kraft, die wie

die Wetterfahne sich nach jedem Winde drehen, —
ängstlich auf beyden Achseln tragen, — jedem gute

Worte geben, mit keinem es redlich meinen, — die

mit tiefen Bücklingen ihr politisches Glaubensbekcnntniß

alle Tage zwanzigmai verlängncn und abändern würden,

wenn sie im? ihren Vortheil dabey fänden.

Ver a ch t e t sie, und sch ließt sie von Euren
Wahlen aus, jene Schlangen, welche durch

die verächtlichsten Wege, durch die niedrigsten Mittel,
sich auch bey der neuen Verfassung emM-winden wol-

icu ; — die in Häu se r n und G e m e i n d en her-

umschleichen, um Stimmen zu gewinnen — oder ihre

Trabanten, die Ve r t r a ut c n ihrer Tücke,
zu siestm Zweck -aussenden; — wenn es ihren süßen.

glatten Worten gelingt, Euch zu bethêren, dann la-
chcn sie Eurer Leichtgläubigkeit, lassen Euch den
Druck ihrer erschlichenen Gewalt fühlen, und Ihr
müsset die Gerechtigkeit aus ihre»
Händen erkaufen.

Ich glaubte mir ein wahres Verdienst um das V e>,

t e rla » d zu erwerben, wenn ich am Ende meiner
politischenLmifbahn qllc dieftElenden ganz entlarven und
öffentlich darstellen könnte. — Aber Bürgert laßt
Euch mit diesen Winken genügen, sie sind ei n s we j->

len deutlich genug, — die Verächtlichen sind
auch ohne diese Winke leicht zu erkennen, den» der

S t e m pel der F a sch h e it ist ihren G e s i ch,
tern, wie ihren Worten und Handlungen
ausgedrückt; — seht, und prüfet selbst, — übcrdcn«

kct, was seit drey Iahren geschah, — wie diese, oder
jene handelten, — daraus werdet Ihr manche E r«

f a h r u n g scliöxfen können, und diese E r f a h run»
g e n werden Euch w e i se, und bey E u r e n W ah-
len vorsichtig machen.

Nur biedere, unbefangne, einsichtsvolle, ächte V a«

t e r l a n d s fr e u n d e, seyen sie wer sie wol«
len, und wohnen sie wo sie wollen, werden
von E u ch gewählt nur Männer, denen
das Wohl des Vaterlands und Bürger-
glück über alles theuer und heilig ist, — die, frey
von aller Selbstsucht, frey von allen Nebenabsichten
und niedrigen Leidenschaften — um das eilige«
meine Beste zu befördern — ihre Privat-
Vortheile verläugnen, und die erprobte Recht«
sch a sfen h e it mit anerkannten Fäh i g kei«
ten verbinden O Bürger Wählende!
wenn Iy r Eure Wahlen aus solche Mann.er lci,
tet, — wenn Eure Stimmen sich da vereinigen,
wo Gesch i ck! i ch ke i t, Ehr lichte ich tzicrad-
h e it und Treue wohnt — wo das m eiste Vcr«
dienst die reinste V a t c rla n d sli e be ist —
dann ist das Wohl uirscrs Vaterlands, das

Glück unsers Cantons, gegründet — dann

habt Ihr die E u ch aufgetragenen heiligen P fi i ch«

t c n redlich erfüllt; — dann wird kein Vor-vmf E uch
quälen — innere Beruhigung E u ch eine ungetrübte

Zufriedenheit gewähren;... dann werten Euch Eure
Mitbürger segnen, und die k ü n f t i g e n G e«

schlechter werden es auch thun....
Zrauenftid den r. Juli igoi.

Der Regierung-; .'Statthaltes
S ä ut er.
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